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1 BERÜCKSICHTIGUNG DER UMWELTBELANGE 

Gemäß § 2 Abs. 4 i.V.m. § 2a BauGB wurde im Rahmen der Änderung des Flächen-

nutzungsplanes eine Umweltprüfung (Plan- UP) durchgeführt und die voraussichtlich 

erheblichen Umweltauswirkungen in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. 

Parallel zur Flächennutzungsplanänderung wurde der Vorhabenbezogene Bebauungs-

plan Nr. 17 „Solarpark Groß Lubolz" erstellt. Für beide Bauleitplanungen wurde durch 

die HiBU Plan GmbH ein gemeinsamer Umweltbericht erarbeitet, in dem nähere Aus-

führungen zu Natur und Landschaft, insbesondere zum Eingriff und Ausgleich gemacht 

wurden. 

Gemäß der Abschichtungsmöglichkeit in der Planungshierarchie werden die wesentli-

chen Ergebnisse der Umweltprüfung zu dem vorgenannten Vorhabenbezogenen Be-

bauungsplan für die Beurteilung der Umweltauswirkungen im Rahmen des Flächennut-

zungsplanes verwendet. Darüber hinaus erfolgt darin auch eine Prüfung anderweitiger 

Planungsmöglichkeiten, die vorzugsweise auf der Ebene des Flächennutzungsplanes 

durchzuführen ist. Der gesamte Umweltbericht ist Bestandteil der Anlage der Begrün-

dung zum Flächennutzungsplan. 

Im Umweltbericht wurden Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie Aus-

gleichsmaßnahmen dargestellt, die teilweise als Hinweise oder Festsetzungen im Be-

bauungsplan Berücksichtigung fanden. Danach führen die erforderlichen Eingriffe in 

Natur und Landschaft zu keinen erheblichen Umweltauswirkungen. 

2 BERÜCKSICHTIGUNG DER BEHÖRDEN- UND ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG 

In den durchgeführten Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit und der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 und 4 BauGB wurden Stellungnah-

men mit Anregungen und Hinweisen vorgetragen. Die Prüfung der Stellungnahmen 

und Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinan-

der erfolgte gemäß § 1 Abs. 7 BauGB. 

Folgende wesentlichen Stellungnahmen der Burger, Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange wurden auf folgende Planinhalte in der Flächennutzungsplanän-

derung berücksichtigt: 

- Hinweis eines Bürgers zu Auswirkungen von Flora und Fauna durch die großflä-

chige Beschattung, 

- Hinweise des Landesbetrieb Forst Brandenburg zum Wald, 

- Hinweise des Landesamtes für Umwelt zum Immissionsschutz, 

- Hinweise des Wasser- und Bodenverband "Nördlicher Spreewald" zu Gewässer II. 

Ordnung. 

3 ABWÄGUNG ANDERWEITIGER PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

„Soweit es um den Bebauungsplan geht, sind insbesondere Alternativen im Geltungs-

bereich des Bebauungsplanes zu untersuchen, da die flächenmäßigen Alternativen be-

reits bei der Überprüfung der Darstellungen des Flächennutzungsplanes zu diskutieren 

sind.“ 1  

                                                
1 W. Schrödter/ K. Habermann-Nieße/ F. Lehmberg: Umweltbericht in der Bauleitplanung, S. 17 



Bereits im Landschaftsplan (LP) werden alternative Planungsflächen für den FNP un-

tersucht. Eine alternative Fläche für das Vorhaben wurde jedoch nicht geprüft, da es 

zum Planungszeitpunkt nicht Bestandteil des bisherigen Flächennutzungs- bzw. Land-

schaftsplanverfahrens war. Im Rahmen der FNP/LP-Änderungen wurden vielmehr An-

passungen an beabsichtigte bzw. umgesetzte Planungen vorgenommen.  

Das FNP-Änderungserfordernis resultiert aus neuen städtebaulichen Zielen und Be-

bauungsabsichten.  

Für die Standortentscheidungen wird ein Gebiet genutzt, das den Kriterien der Förder-

kulisse des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) entspricht und nicht zu Lasten 

produktiver und lokal bedeutender landwirtschaftlicher Flächen geht. Im Rahmen der 

Diversifizierung der Landwirtschaft bietet sich die Möglichkeit, dass auf den einbezo-

genen Flächen Energie erzeugt wird und nach der Nutzungsaufgabe des Solarparks 

weiterhin eine landwirtschaftliche Nutzung möglich ist. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht werden sich diese Flächen trotz oder gerade wegen 

der geplanten Zwischennutzung für großflächige Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu 

einem temporären Rückzugsraum für zahlreiche Insektenarten, Kleinsäuger und die 

Avifauna entwickeln, denn mit dieser Zwischennutzung werden die für die Intensivland-

wirtschaft typischen Beeinträchtigungen, wie Düngung, der Einsatz von Pflanzen-

schutzmitteln oder eine regelmäßige mechanische Bodenbearbeitung nicht stattfinden. 

Um die Beeinträchtigung der Umwelt möglichst gering zu halten, wurden für die geeig-

nete Standortfindung folgende wesentlichen Kriterien zugrunde gelegt: 

 Anbindung an bestehende Infrastruktur/ Siedlungsverbund, 

 vorbelastete Flächen oder Flächen mit geringem Konfliktpotenzial außerhalb des 

Siedlungsverbundes. 

Für den Änderungsbereich bedeutet das: 

 Durch die unmittelbare Lage an die Bahnanlage und Gemeindestraßen bestehen 

geeignete Voraussetzungen zur Nutzung/ Anbindung an die vorhandene Infrastruk-

tur. 

 Die ausreichend große und durch die Landwirtschaft vorbelastete Fläche bietet 

sehr gute Voraussetzung für eine Solarnutzung. 

 Durch die Lage westlich der Ortslage Groß Lubolz und eines Abstandes >100 m- 

sind keine erheblichen Blendungen (s. Licht-Leitlinie Brandenburg vom 16. April 

2014) und weitere Konflikte durch die PV-Anlage zu erwarten. 

 Es befinden sich keine nach § 18 BbgNatSchAG i.V.m. § 30 BNatSchG geschütz-

ten Biotope, denkmalgeschützte Bereiche und Altlasten im Änderungsgebiet. 

 Es besteht ein konkretes Ansiedlungsinteresse eines Vorhabenträgers zur Errich-

tung eines Solarparks.  

Damit soll die Überplanung von höherwertigen Frei- und Naturschutzflächen zugunsten 

bereits vorbelasteter Landschaftsteile zurückgestellt werden.  

Die Prüfung hat zusammengefasst ergeben, dass es keine zumutbare Alternative gibt, 

um den mit dem Plan verfolgten Zweck an anderer Stelle, ohne oder mit geringeren 

Beeinträchtigungen zu erreichen. 

Im Ergebnis dessen, wird für den Änderungsbereich eine neue bauliche Entwicklung 

weiterverfolgt.  
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Die Neuausweisung in der 4. Änderung FNP- Änderung basiert im Wesentlichen auf 

der Festsetzung des parallel erstellten Bebauungsplanes. Auf der Maßstabsebene des 

Flächennutzungsplanes (M 1: 10.000) werden dabei die städtebaulich und flächenmä-

ßig (>1 ha) relevanten Festsetzungen übernommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadt Lübben (Spreewald) / Lubin (Błota), im September 2023 

 

 

Jens Richter 

Bürgermeister 
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